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BETREFF

Satzung nach §34 (4) BauGB
Erweiterung des Geltungsbereiches der Innenbereichssatzung „Flur 3, Flurstück 184/4" im
Stadtteil Blofeld

SACHVERHALT

Die ehemalige Reitanlage in Blofeld steht seit mehreren Jahren leer. Das Grundstück wurde
veräußert und der neue Eigentümer möchte die bestehenden Gebäude künftig einer
geordneten und verträglichen Nutzung zuführen. Gedacht ist dabei insbesondere an Stellplätze
sowie Lagerflächen für Wohnwagen, Landmaschinen und Fahrzeuge.

Durch die Lage im Außenbereich nach §35 BauGB besteht für die geplante Umnutzung kein
Baurecht.

Der nördliche Teil des Grundstückes Gemarkung Blofeld, Flur 3, Flurstück 184/4 wurde 2017 in
den im Zusammenhang bebauten Ortsteil mit der Innenbereichssatzung „Flur 3, Flurstück
184/4" einbezogen. In diesem Bereich ist es derzeit bereits möglich eine Wohnbebauung zu
errichten.

Zur Schaffung von Baurecht für die Umnutzung der bestehenden Gebäude der Reitanlage kann
die bestehende Innenbereichssatzung „Flur 3, Flurstück 184/4" erweitert werden. Der neue
Geltungsbereich der Innenbereichssatzung umfasstdie Grundstücke Gemarkung Blofeld, Flur
3, Flurstücke 183, 184/4 und 185/7.

Mit dem Grundstückseigentümer ist ein Vertrag zur Erstellung einer Satzung nach §34(4)
BauGB abzuschließen. Die Kosten für das Bauleitplanverfahren inkl. aller erforderlichen
Gutachten hat der Grundstückseigentümer zu tragen.

Für die Erweiterung der bestehenden Innenbereichssatzung nach §34(4) BauGB ist ein
Aufstellbeschluss zu fassen.
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BESCHLUSSVORSCHLAG

A) Der Magistrat wird beauftragt mit dem Grundstückseigentümer der Grundstücke
Gemarkung Blofeld, Flur 3, Flurstück 183, 184/4 und 185/7 einen Vertrag zur Erstellung
einer Satzung nach §34(4) BauGB abzuschließen. Die Kosten für das
Bauleitplanverfahren trägt der Grundstückseigentümer.

B) Die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Reichelsheim beschließt die Einleitung
eines Bauleitplanverfahrens zur Änderung der Innenbereichssatzung nach §34(4) BauGB
„Flur 3, Flurstück 184/4". Die Grundstücke Gemarkung Blofeld, Flur 3, Flurstücke 183,
184/4 und 185/7 sollen in den im Zusammenhang bebauten Ortsteil von Blofeld
einbezogen werden.

Ziel ist die Schaffung von Baurecht für die Umnutzung der bestehenden Gebäude der
ehemaligen Reitanlage für nicht störendes Gewerbe (z. B. Stellplätze, Lagerflächen für
Wohnwagen, Landmaschinen und Fahrzeuge und dgl.).

Der Magistrat wird beauftragt das Bauleitplanverfahren einzuleiten und die notwendigen
Beteiligungsverfahren der Öffentlichkeit sowie der Behörden und sonstigen Träger
öffentlicher Belange durchzuführen.

Reichelsheim, den 22.05.2026
Name -Abtgjl,ung: Petra Klöppel, Bauverwaltung
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1. Die Stadtverordnetenversammlung hat in der Sitzung am 10.10.2016 die Aufstellung der Innenbereichssatzung beschlossen.
Der Aufstellungsbeschluss wurde am 18.08.2017 im Stadtkurier Reichelsheim ortsüblich bekannt gemacht.

2. Von der frühzeitigen Burgerbeteiligung gemäß § 3 (1) BauGB wurde gemäß § 13 (2) BauGB abgesehen.

3. Von der frühzeitigen Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 (1) BauGB wurde gemäß
§ 13 (2) BauGB abgesehen.

4. Zu dem Entwurf der Innenbereichssatzung in der Fassung vom August 2017 wurden die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher
Belange gemäß §4 (2) BauGB in der Zeit vom 29.08.2017 bis 29.09.2017 beteiligt.

5. Der Entwurf der Innenbereichssatzung in der Fassung vom August2017 wurde mit der Begründung gemäß § 3 Abs. (2) BauGB
in der Zeit vom 29.08.2017 bis 29.09.2017 öffentlich ausgelegt.

6. Die Stadt Reichelheim hat mit Beschluss der Stadtverordnetenversammlung vom 26.10.2017 die Innenbereichssatzung
gem. § 10 (1) BauGB in der Fassung vom Oktober 2017 beschlossen.
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Der Beschluss der Innenbereichssatzung wunie am /i^./f^.2i'l'f~ gemäß § 10 Abs. 3 Halbsatz 2 BauGB ortsüblich bekannt gemacht.
Die Innenbereichssatzung ist damit in Kraft getreten.
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Bauleitplanung der Stadt Reichelsheim

InnenberelchssatzuDg "Flur 3, Flurstück 184/4"
im Stadtteil Blofeld
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AUSFERTIGUNG

Ptanfassung: Oktober 2017 Datum: 07.11.2017

Bearbeitung: A. Zettl Geprüft: A.Zettl

GIS/CAD: B.Wasmus/A. Zettl
Karte-/Datengrundlage:
Amtliches Liegenschaftskatasterinformationssystem (ALKIS) der
Hessischen VerwaKung für Bodenmanagement und Geoinformation

Planungsbüro Zettl
Südhang 30
35394 Gießen
Tel.: 0641 4941(^349
Fax.: 064149410-359
email: tnfo©planungst)uero-zettl.de
Internet v/v/*// pianungsbusro-zetfi
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Bauleitpianung • Landschaftsptanung • Geointormatik
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